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Urkunde
über die Herstellung der pfarramtlichen  

Verbindung zwischen der  
Ev. Kirchengemeinde Almersbach und der  

Ev. Kirchengemeinde Hilgenroth

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 10 
Absatz 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland in Verbindung mit § 2 Absatz 2 der Dienstordnung 
für das Landeskirchenamt Folgendes festgesetzt:

Artikel 1
Die Ev. Kirchengemeinde Almersbach und die Ev. Kirchenge-
meinde Hilgenroth, Kirchenkreis Altenkirchen, werden pfarr-
amtlich miteinander verbunden.

Artikel 2
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2021 in Kraft.

Düsseldorf, 20. Januar 2021
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Das Landeskirchenamt

Urkunde
über die Errichtung des Verbandes  

Evangelische Beratungsstelle  
Duisburg/Moers

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von § 14 Absatz 
3 und 5 des Kirchengesetzes über die Zusammenarbeit 
von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in gemeinsamen 
Angelegenheiten und die Errichtung von Verbänden (Ver-
bandsgesetz) vom 9. Januar 2019 (KABl. S.62) in Verbindung 
mit § 2 Absatz 2 der Dienstordnung für das Landeskirchen-
amt Folgendes festgesetzt:

Artikel 1
Der Evangelische Kirchenkreis Duisburg und der Evangeli-
sche Kirchenkreis Moers bilden zum 1. März 2021 gemein-
sam den Verband Evangelische Beratungsstelle Duisburg/
Moers.

Artikel 2
Die Errichtung wird am 1. März 2021 wirksam.

Düsseldorf, 20. Januar 2021
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Das Landeskirchenamt
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20. Satzung
zur Änderung der Satzung der

Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte

Die Kirchenleitung der EKiR, der EKvW und Lippischen 
Landeskirche haben in ihren Sitzungen am 6. Oktober 2020,  
24. September 2020 und 14. Oktober 2020 nach Anhörung 
des Vorstandes und des Verwaltungsrates folgende Sat-
zungsänderung beschlossen:

§ 1
20. Änderung der Satzung

Die Satzung der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 
Landeskirche, zuletzt geändert durch die 19. Änderungs-
satzung vom 17. Dezember 2019, 28. November 2019 und  
5. November 2019, soll wie folgt geändert werden:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:
 „§ 19 Versorgungs- und Beihilfesicherungsbeitrag“
b) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:
 „§ 24 Aufteilung des Fehlbetrags/Eigenkapitals, 

Kapitaldeckungsgrad“
2. In § 3 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „länger als  

21 Tage“ gestrichen.
3. In § 4 Absatz 5 wird folgender Satz 7 angefügt:

„In besonderen Fällen können die Sitzungen auch als 
Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden, der 
besondere Fall ist von der oder dem Vorsitzenden festzu-
stellen und in der Einladung zu erläutern.“

4. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 5 wird gestrichen.
bb) Die Nummern 6 bis 8 werden die Nummern 5 bis 7.

b) In Satz 4 wird die Angabe „bis 8“ durch die Angabe 
„bis 7“ ersetzt.

5. § 12 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Bei einem Dienstherrnwechsel zwischen den an der 
Kasse beteiligten Landeskirchen erfolgt der Versorgungs-
lastenausgleich, indem die jeweilige Deckungsrückstel-
lung und Vermögen in gleicher Höhe übertragen werden.“

6. § 13 Absatz 3 wird gestrichen.
7. In § 18 Absatz 2 Nr. 1 wird das Komma am Ende durch 

die Wörter „Bei Wiedereinführung der Durchstufung in der 
Besoldung/Versorgung für Pfarrerinnen und Pfarrer von  
A 13 nach A 14 ist die Bemessungsgrundlage für den 
 personenbezogenen Beitrag ab Anmeldung die Endstufe 
aus A 14 zuzüglich der Familienzuschlag der Stufe 1,“ 
ersetzt.

8. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 19 Versorgungs- und Beihilfesicherungsbeitrag“
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird jeweils das Wort „verischungs-
mathematischen“ durch das Wort „perspekti-
vischen“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird vor dem Wort „Gutachten“ das Wort 
„perspektivischen“ eingefügt.

cc) In Satz 4 wird das Wort „festgestellt“ durch das 
Wort „festgesetzt“ ersetzt.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:
„Die drei Landeskirchen tragen den Gesamtbetrag 
anteilig, und zwar jeweils im Verhältnis entspre-
chend ihrem Anteil an dem im perspektivischen 
Gutachten zugrunde gelegten Kirchensteuerauf-
kommen aller drei Landeskirchen.“

ee) Folgender Satz 6 wird angefügt:
„Der Teil des Versorgungssicherungsbeitrags 
einer Landeskirche, der nicht zur Erreichung oder 
Beibehaltung ihres Referenzdeckungsgrads gem. 
§ 24 Abs. 2 benötigt wird, kann als Beihilfesiche-
rungsbeitrag über die gem. Absatz 2 festgesetzte 
Höhe hinaus geleistet werden.“

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ab dem 1. Januar 2020 leisten die Landeskirchen 
individuelle Sonderzahlungen in Form eines Beihilfe-
sicherungsbeitrags, dessen Höhe vom Verwaltungsrat 
festgesetzt wird und der Zustimmung der Kirchen-
leitung bedarf. Dieser Beitrag dient zur Abfederung 
künftiger Beihilfeverpflichtungen der Landeskirchen 
und stellt für die Kasse eine Verbindlichkeit dar“.

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Weisen alle drei Landeskirchen nach dem testier-
ten und festgestellten Jahresabschluss einen Refe-
renzdeckungsgrad gem. § 24 Abs. 2 auf, wird der 
Gesamtbetrag nach Absatz 1 und die beihilfebezoge-
ne Komponente durch einen Gesamtsicherungsbei-
trag ersetzt. Dieser soll nicht weniger als 27 Prozent 
des im perspektivischen Gutachten zugrunde gelegten 
Kirchensteueraufkommens aller drei Landeskirchen 
betragen. Aus dem Gesamtsicherungsbeitrag werden 
die im jeweiligen Geschäftsjahr gezahlten versor-
gungsbezogenen und beihilfebezogenen Komponen-
ten nach § 18 und der Versorgungssicherungsbeitrag 
nach Absatz 1, der zur Beibehaltung des Referenz-
deckungsgrads gem. § 24 Abs. 2 der Landeskirche 
notwendig ist, geleistet. Der danach verbleibende 
Gesamtsicherungsbeitrag wird der Beihilfesicherung 
zugeführt. Verbleibt für die Beihilfesicherung weniger 
als der nach Absatz 2 festgesetzte Betrag, ist der 
Gesamtsicherungsbeitrag entsprechend aufzustocken. 
Absatz 1 Satz 4 und 5 gelten entsprechend.“

9. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 24 Aufteilung des Fehlbetrags/Eigenkapitals, 
Kapitaldeckungsgrad“

b) Der Wortlaut wird Absatz 1.
c) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Angestrebt wird grundsätzlich die volle Kapital-
deckung (Kapitaldeckungsgrad von 100 Prozent). Als 
Zwischenziel soll zunächst ein Referenzdeckungsgrad 
von mindestens 70 Prozent erreicht werden.
(3) Der Kapitaldeckungsgrad wird berechnet durch:

Kapitaldeckungsgrad = 1 – 
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Kasse

Deckungsrückstelllung
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Der Kapitaldeckungsgrad der Landeskirche wird 
berechnet durch:
Kapitaldeckungsgrad = 1 –

Die Deckungsrückstellung der Landeskirche ergibt 
sich aus der Summe der Deckungsrückstellungen, die 
auf die Personen entfällt, die der jeweiligen Landes-
kirche zugeordnet sind“.

10. § 25 wird wie folgt gefasst:
„(1) Das Jahresergebnis der Kasse wird nach Landes-
kirchen getrennt ausgewiesen.
(2) Ab dem Jahr 2020 wird das versicherungstechnische 
Ergebnis der jeweiligen Landeskirche in den bestehenden 
Verrechnungskonten je Landeskirche geführt. Das Ver-
rechnungskonto verzinst sich jährlich nachschüssig mit 
der für das Geschäftsjahr festgestellten Nettoverzinsung.
(3) Das versicherungstechnische Ergebnis errechnet sich 
als Summe der Beiträge aus dem Versorgungsgeschäft 
nach § 18 und § 19, der nach § 22 geleisteten zusätz lichen 
Versorgungssicherungsbeiträge, der Aufwendungen für 
Versorgungsfälle ohne Regulierungsaufwendungen, der 
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellun-
gen, der rechnungsmäßigen Verzinsung der Deckungs-
rückstellung und der Zinsen auf das Verrechnungskonto.
(4) Das um die versicherungstechnischen Ergebnisse der 
Landeskirchen verminderte Jahresergebnis wird diesen 
nach einem jährlich neu zu bestimmenden Schlüssel 
anteilig zugerechnet. Der Schlüssel ergibt sich aus dem 
Anteil an der gesamten Deckungsrückstellung gem. § 24 
Abs. 3. Hierfür werden die Daten aus dem letzten testier-
ten Jahresabschluss verwendet.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 
rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft. § 1 Nr. 2 und Nr. 
3 dieser Satzungsänderung treten am 3. September 2020 in 
Kraft.

Bielefeld, 24. September 2020
 Evangelische Kirche von Westfalen
Siegel  Die Kirchenleitung

Düsseldorf, 14. November 2020
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Die Kirchenleitung

Detmold, 14. Oktober 2020
 Lippische Landeskirche
Siegel Lippischer Landeskirchenrat

Satzung
des Verbandes für die Evangelische  

Beratungsstelle Duisburg/Moers

Die Kreissynoden der Kirchenkreise Duisburg und Moers 
haben auf Grund von § 14 Absatz 3 des Kirchengeset-
zes über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und die 
Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) vom 9. Januar 
2019 (KABl. S. 62) folgende Satzung erlassen:

Präambel
Die Evangelische Beratungsstelle der Kirchenkreise Duis-
burg und Moers stellt sich mit ihrer Arbeit in die Nachfolge 
Jesu und erfüllt so das Gebot der Nächstenliebe. Psycholo-
gische Beratung ist Teil des seelsorglichen und diakonischen 
Dienstes, der kirchlichem Handeln durch das Evangelium 
aufgetragen ist und stellt eine Antwort auf konkrete Notlagen 
von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, Paaren und 
Einzelnen dar. Das Wissen um die verzeihende Liebe Gottes 
ist die Grundlage, auf der auch schwerwiegende Konflikte 
und Erfahrungen des Scheiterns und der Bruchstückhaftig-
keit menschlichen Lebens unvoreingenommen benannt und 
bearbeitet werden können, so dass neue Anfänge möglich 
werden. Mit dieser seelsorglichen Grundhaltung begleitet 
psychologische Beratung Menschen aller Altersstufen auf 
ihrer Suche und ihrem Weg zu einem gelingenden Leben. 
Psychologische Beratung unterstützt familiäre und partner-
schaftliche Gemeinschaften bei der Suche nach Lösungen, 
die Leben ermöglichen und besser gelingen lassen; sie gibt 
ihnen Orientierung und Hilfe und steht ihnen in ihren Sorgen 
und Nöten bei. Schwangere Frauen erfahren Beistand in Not- 
und Konfliktsituationen. Evangelische Konfliktberatung dient 
dabei dem Schutz des Lebens im umfassenden Sinne, dem 
Schutz des ungeborenen Lebens wie des Lebens der Frau. 
„Mit der Frau, nicht gegen sie“ erfolgt sie zielorientiert auf 
diesen Schutz des Lebens hin und zugleich im Prozess der 
Beratung ergebnisoffen.

§ 1
Rechtsstellung

(1) Die Kirchenkreise Duisburg und Moers bilden gemein-
sam den Kirchenkreisverband „Evangelische Beratungsstelle 
Duisburg/Moers – Psychologische Beratung in Erziehungs-, 
Familien-, Ehe-/Partnerschafts- und Lebensfragen, Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfliktberatung“.
(2) Der Verband erfüllt seinen Auftrag im Rahmen der Sat-
zung.

§ 2
Wesen und Aufgaben

(1) Die Kirche weiß sich in ihrem Reden und Handeln durch 
Jesus Christus befreit, ermutigt und beauftragt zum Dienst 
am Nächsten. Psychologische Beratung in Erziehungs-, 
Familien-, Ehe-/Partnerschafts- und Lebensfragen, Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfliktberatung stellen eine 
besondere Form dar, in der die Kirche ihrem seelsorglichen 
und diakonischen Auftrag nachkommt.
(2) Die Verbandsmitglieder erwarten daher, dass die Mitarbei-
tenden offen sind für Zuspruch und Anspruch des Evange-
liums sowie das evangelische Profil der Einrichtung vertreten.
(3) Psychologische Beratung ist darauf ausgerichtet, Men-
schen mit psychosozialen Problemen der verschiedensten 
Art Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, Schwierigkeiten bzw. Stö-
rungen zu lindern oder zu überwinden und Fehlentwicklun-

Fehlbetrag der Landeskirche nach Absatz 1

Deckungsrückstelllung der Landeskirche
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gen vorzubeugen. Sie unterstützt die Ratsuchenden dabei, 
die inneren und äußeren Bedingungszusammenhänge für 
Konflikte, Krisen und Leiden besser zu verstehen, Lösun-
gen für ihre Konflikte und Probleme zu finden oder mit nicht 
lösbaren Problemen leben zu lernen. Unter Berücksichti-
gung der persönlichen und sozialen Bedingungen fördert 
psycho logische Beratung Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in ihren Wachstums- und Reifungsprozessen und in 
der Wahrnehmung und Entfaltung ihrer eigenen Ressourcen. 
Sie unterstützt die Ratsuchenden in ihren Möglichkeiten zu 
verantwortlichem Handeln und in ihren Fähigkeiten, zwi-
schenmenschliche Beziehungen herzustellen und aufrechtzu-
erhalten. Psychologische Beratung steht auch Menschen in 
existenziellen Lebenskrisen und Entscheidungskonflikten bei 
und unterstützt sie bei der Suche nach einer Entscheidung, 
die sie verantworten und mit der sie leben können.
(4) Als integrierte psychologische Beratungsstelle bietet die 
Beratungsstelle unter einem Dach ein umfangreiches und 
ineinandergreifendes Hilfe-Angebot auf der Grundlage eines 
evangelischen Profils, das dem Menschen in seiner Ganzheit 
zur Seite steht. Die Beratungsstelle nimmt u.a. folgende Auf-
gaben wahr:
1. Erziehungs- und Familienberatung,
2. Ehe-/Partnerschaftsberatung und Lebensberatung,
3. Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung,
4. Prävention.
(5) Die Beratungsarbeit erfolgt entsprechend den „Regeln 
des fachlichen Könnens im Beratungswesen“, insbesondere 
der fachlichen Unabhängigkeit und Verschwiegenheit. Die 
Beratungsstelle kann von Menschen aller Altersgruppen 
unabhängig von ihrer weltanschaulichen oder religiösen 
Orientierung und ihrer Nationalität in Anspruch genommen 
werden.
(6) Die sachgerechte Durchführung der Aufgaben erfordert 
das Zusammenwirken von Fachkräften verschiedener Diszi-
plinen im multiprofessionellen Team sowie die fallbezogene 
und fallübergreifende Zusammenarbeit mit anderen psycho-
sozialen Einrichtungen in der Region.
(7) Die Mitarbeitenden des Verbandes arbeiten sowohl mit 
den Kirchengemeinden als auch mit den diakonischen und 
seelsorglichen Einrichtungen und Diensten sowie mit den 
anderen Fachreferaten auf kreiskirchlicher und landeskirch-
licher Ebene zusammen.

§ 3
Gemeinnützigkeit und Zugehörigkeit  

zum Spitzenverband
(1) Der Verband erfüllt unmittelbar und ausschließlich 
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne 
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Ziele.
(2) Die Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsge-
mäßen Zwecke verwendet werden. Keine Person darf durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.
(3) Der Verband ist Mitglied des als Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege anerkannten „Diakonisches Werk 
Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.“ – Diakonie RWL und damit 
dem Bundesspitzenverband „Evangelisches Werk für Diako-
nie und Entwicklung e.V.“ (EWDE) angeschlossen.

§ 4
Trägerschaft, Aufsicht

(1) Verbandsmitglieder sind zum Gründungszeitpunkt folgen-
de Körperschaften:
 Kirchenkreis Duisburg,
 Kirchenkreis Moers.

(2) Gemäß Artikel 121 Absatz 4 Kirchenordnung wird festge-
legt, dass die Superintendentinnen oder Superintendenten 
der beteiligten Kirchenkreise die Aufgaben gemäß Artikel 121 
Absätze 1 bis 3 Kirchenordnung jeweils im Wechsel von zwei 
Jahren wahrnehmen.

§ 5
Sitz, Siegel, Geschäftsjahr

(1) Sitz des Verbandes ist Duisburg. Beratungsstellen sind an 
Standorten in Duisburg und Moers eingerichtet.
(2) Der Verband ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Der 
Verband führt ein Siegel.
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Die Verwaltung des Verbandes obliegt dem Verwaltungs-
amt im Kirchenkreis Duisburg.

§ 6
Organe

Organe des Verbandes sind:
a) die Verbandsvertretung,
b)  der Verbandsvorstand und
c)  die Geschäftsführung.

§ 7
Verbandsvertretung

(1) Die Verbandsvertretung setzt sich aus den Vertreterin-
nen der Verbandsmitglieder sowie dem Verbandsvorstand 
zusammen.
(2) Die Kreissynodalvorstände der Kirchenkreise Duisburg 
und Moers entsenden jeweils vier Mitglieder in die Ver-
bandsvertretung. Drei Mitglieder müssen der Kreissynode 
angehören. Davon soll eines der drei Mitglieder dem Kreis-
synodalvorstand angehören. Für jedes Mitglied ist eine 
Stellvertretung zu entsenden. Die Zahl der ordinierten Theo-
loginnen und Theologen darf die der anderen Mitglieder nicht 
übersteigen.
(3) Die Verbandsvertretung wird nach jeder Presbyteriums-
wahl neu gebildet. Die Entsendung durch den Kreissynodal-
vorstand erfolgt in seiner ersten darauf folgenden Sitzung 
nach Neubildung der Presbyterien. Die Amtszeit beginnt nach 
Wahl durch beide entsendenden Gremien gemeinsam. Die 
Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl der Verbandsvertretung im 
Amt. Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertretung aus, 
so ist an seiner Stelle für den Rest der Amtszeit eine Ersatz-
person zu entsenden. Das Recht zur Abberufung obliegt den 
jeweiligen Kreissynodalvorständen.
Die Geschäftsführung des Verbandes sowie die zuständige 
Mitarbeiterin bzw. der zuständige Mitarbeiter des Verwal-
tungsamtes des Kirchenkreises Duisburg werden in die Ver-
bandsvertretung mit beratender Stimme entsandt.
(4) Die Mitglieder der Verbandsvertretung sollen für diese 
Aufgabe kompetent und sachverständig sein (z. B. in den 
Bereichen Theologie, Finanzen, Psychologie, Pädagogik, 
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Sozialpädagogik, Medizin, Recht und Informatik). Die Ver-
bandsvertretungsmitglieder und deren Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter müssen Gemeindeglieder sein und die 
Wahlfähigkeit zum Amt der Presbyterin bzw. des Presbyters 
haben.
(5) Die Verbandsvertretung tritt auf Einladung seiner/seines 
Vorsitzenden mindestens zweimal jährlich zusammen; sie 
muss zusammentreten, wenn einer der beteiligten Kirchen-
kreise es wünscht.
(6) Für die Einladung zu den Sitzungen der Organe sowie 
ihre Beschlussfassung gelten für die Verbandsvertretung die 
Vorschriften der Kirchenordnung und des Verfahrensgesetzes 
für die Presbyterien sinngemäß.
(7) Die Niederschriften über die Beschlüsse der Verbands-
vertretung sind seinen Mitgliedern sowie den Verbandsmit-
gliedern zuzusenden.

§ 8
Aufgaben der Verbandsvertretung

(1) Die Verbandsvertretung nimmt alle Aufgaben des Verban-
des wahr, soweit sie nicht durch dieses Gesetz oder Satzung 
auf ein anderes Organ übertragen sind. Dabei bleiben der 
Entscheidung der Verbandsvertretung die in § 20 Absatz 2 
VbG genannten Geschäfte vorbehalten. Die Verbandsver-
tretung beschließt ferner im Rahmen der Verbandsaufgaben 
über Gegenstände, die ihr von einem Verbandsmitglied, von 
dem Verbandsvorstand, einer der zuständigen Kreissynoden 
oder Kreissynodalvorstände oder der Kirchenleitung vorge-
legt werden.
(2) Die Verbandsvertretung nimmt folgende Aufgaben wahr:
a) Sie beschließt über Grundsätze und Richtlinien der Arbeit 

des Verbandes.
b) Sie nimmt die Wahl des Vorsitzes und der Stellvertretung 

aus ihrer Mitte vor. Der Vorsitz der Verbandsvertretung 
und der stellvertretende Vorsitz werden in Personalunion 
mit dem Verbandsvorstandsvorsitz bzw. dem stellvertre-
tenden Verbandsvorstandsvorsitz wahrgenommen. Die/
Der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende 
sollen nicht aus demselben Kirchenkreis kommen.

c) Sie nimmt die Wahl der Mitglieder des Verbandsvor stands 
und deren Stellvertretung vor.

d) Sie beschließt den Haushalt und die Entlastung des 
Jahres abschlusses nach erfolgter Rechnungsprüfung.

e) Sie beschließt bei Satzungsänderungen.
f) Sie beschließt bei Auflösung des Verbandes.
g) In dringenden Fällen, bei denen die Einberufung der 

Verbandsvertretung nicht möglich ist oder mit Rücksicht 
auf die geringe Bedeutung der Sache nicht gerechtfertigt 
erscheint, hat der Verbandsvorstand einstweilen das 
Erforderliche anzuordnen. Dies ist der Verbandsvertretung 
bei der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
Wird die Genehmigung versagt, so behalten bereits aus-
geführte Maßnahmen Dritten gegenüber ihre Gültigkeit.

h) Beschluss zur Bestellung und Abberufung der Geschäfts-
führung.

§ 9
Verbandsvorstand

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus drei Personen. Er 
besteht mehrheitlich aus Mitgliedern der beiden Kreis-
synoden. 

(2) Die Mitglieder des Verbandsvorstands gehören der Ver-
bandsvertretung an. Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
können nicht Mitglied des Verbandsvorstands sein.
(3) Der Verbandsvorstand wird nach jeder Presbyteriumswahl 
neu gebildet. Die Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl des 
Verbandsvorstands im Amt. Die Mitgliedschaft im Verbands-
vorstand erlischt, wenn eine der Voraussetzungen der Wahl 
entfällt.

§ 10
Aufgaben des Verbandsvorstands

(1) Der Verbandsvorstand führt, sofern nicht nach Gesetz 
oder dieser Satzung die Geschäftsführung zuständig ist, im 
Auftrag der Verbandsvertretung nach ihren Beschlüssen und 
Richtlinien die Geschäfte des Verbandes.
(2) Der Verbandsvorstand nimmt folgende Aufgaben wahr:
a) die Feststellung des Jahresabschlusses,
b) die Vorbereitung der Verbandsvertretungssitzungen.
c) In dringenden Fällen, bei denen die Einberufung des 

Verbandsvorstands nicht möglich ist oder mit Rücksicht 
auf die geringe Bedeutung der Sache nicht gerechtfertigt 
erscheint, hat der Vorsitzende einstweilen das Erforderli-
che anzuordnen. Dies ist dem Verbandsvorstand bei der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Wird die 
Genehmigung versagt, so behalten bereits ausgeführte 
Maßnahmen Dritten gegenüber ihre Gültigkeit.

d) Er hat die Dienstaufsicht über die Geschäftsführung.
(3) Der Verbandsvorstand vertritt den Verband gerichtlich 
und außergerichtlich. Alle für den Rechtsverkehr bedeut-
samen Urkunden und Vollmachten, die der Verbandsvor-
stand im Rahmen seiner Aufgaben ausstellt, müssen unter 
Anführung des betreffenden Beschlusses von der bzw. dem 
Vorsitzenden und einem Mitglied des Verbandsvorstands 
unterschrieben und mit dem Verbandssiegel versehen sein. 
Hierdurch wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der 
Beschlussfassung festgestellt.
(4) Der Vorstand ist jährlich berichtspflichtig gegenüber den 
Kreissynoden.

§ 11
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung vertritt den Verband im Rechts-
verkehr.
(2) Der Geschäftsführung obliegt die Führung der laufenden 
Geschäfte nach Maßgabe der staatlichen und der kirchlichen 
Gesetze, der Beschlüsse der Verbandsvertretung, des Ver-
bandsvorstands sowie dieser Satzung, sofern die jeweilige 
Einzelentscheidung kein Geschäft der laufenden Verwaltung 
betrifft, das der gemeinsamen Verwaltung im Zusammenhang 
mit Pflicht-, Wahlpflicht oder Wahlaufgaben übertragen ist.
Dieses erfolgt in Kooperation mit dem Verbandsvorstand und 
der bzw. dem zuständigen Mitarbeitenden des Verwaltungs-
amtes im Kirchenkreis Duisburg.
(3) Sie bzw. er übt die Dienst- und Fachaufsicht über die in 
der Einrichtung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.
(4) Sie bzw. er nimmt die Einstellung und Kündigung der 
hauptamtlich Mitarbeitenden vor.
(5) Die Geschäftsführung ist berichtspflichtig. Die regelmäßi-
ge Berichterstattung über die Arbeit erfolgt in den Sitzungen 
des Verbandsvorstands und der Verbandsvertretung.
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(6) Die Geschäftsführung verfügt über die finanziellen Mittel 
im Rahmen des genehmigten Haushaltsplans.

§ 12
Mitarbeitende

Die Mitarbeitenden werden bei dem Verband angestellt. Die 
Zahl der Mitarbeitenden richtet sich nach dem beschlossenen 
Stellenplan. Zum Team gehören die beraterisch-therapeuti-
schen Fachkräfte, die ihre Kompetenzen aus unterschied-
lichen psychosozialen Grundberufen und verschiedenen 
beraterisch-therapeutischen Zusatzausbildungen einbringen 
sowie die Teamassistenz und mögliche andere. 

§ 13
Aufbringung der Mittel

(1) Die relevanten Finanzbezugsgrößen des Verbandes 
 werden in einem eigenen Haushalt ausgewiesen.
Die bisher entstandenen Sach- und Vermögenswerte im 
Haushalt der Ev. Beratungsstelle werden auf den Verband 
übertragen.
(2) Durch Beschluss der Verbandsmitglieder stellen jährlich 
die Kreissynoden jeweils im Verhältnis von 54 Prozent für den 
Kirchenkreis Moers und zu 46 Prozent für den Kirchenkreis 
Duisburg ein Budget zur Finanzierung des Verbandes zur 
Verfügung.

§ 14
Veränderung, Auflösung

(1) Über Änderungen und Aufhebungen der Verbandssat-
zung entscheidet die Verbandsvertretung, sofern nicht der 
Verbandsvorstand zuständig ist. Für Satzungsänderungen, 
die eine Änderung der Zusammensetzung der Verbands-
vertretung oder des Verbandsvorstands vorsehen oder die 
erforderlichen Mehrheiten für Beschlüsse betreffen, ist eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen in der Verbandsver-
tretung erforderlich.
(2) Über die Änderung von Art und Umfang der in der Sat-
zung festgelegten Aufgaben beschließt die Verbandsvertre-
tung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßi-
gen Stimmenzahl in der Verbandsvertretung.
(3) Eine beteiligte Körperschaft kann auf Antrag an das oder 
durch Kündigung gegenüber dem Vertretungsorgan des Ver-
bandes aus dem Verband ausscheiden. Die einseitige Erklä-
rung über das Ausscheiden eines Verbandsmitglieds ist mit 
einer Frist von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres 
möglich.
(4) Bei Auflösung des Verbandes werden die Verbandsmit-
glieder entsprechend der letzten Kostenverteilung (§ 13) 
berechtigt und verpflichtet. Die Verbandsmitglieder sind in 
diesem Fall verpflichtet, die erforderlichen übereinstimmen-
den Beschlüsse durch die zuständigen Leitungsorgane des 
Verbandes und der Körperschaften zu fassen und deren 
Durchführung zu veranlassen, damit eine wirksame Rück-
übertragung möglich ist. Die Kosten für die Mitarbeitenden 
werden bis zu einer einvernehmlichen Regelung zwischen 
den Kirchenkreisen entsprechend der letzten Kostenvertei-
lung gemeinsam getragen.

§ 15
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. des auf die Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland 
folgenden Monats in Kraft.

(2) Zum selben Zeitpunkt tritt die Satzung der Ev. Beratungs-
stelle Duisburg/Moers vom 21. November 2006 (KABl. 2007, 
Seite 26), zuletzt geändert durch Satzung vom 8. Oktober 
2009 (KABl. 2009, Seite 298), außer Kraft.

Duisburg, 7. November 2020
 Kirchenkreis
 Duisburg
Siegel gez. Unterschriften
Moers, 13. November 2020
 Kirchenkreis
 Moers
Siegel gez. Unterschriften

 Genehmigt
 Düsseldorf, den 20. Januar 2021
Siegel  Evangelische Kirche im Rheinland
 Das Landeskirchenamt

4. Satzung
zur Änderung der Satzung für den  

Kirchenkreis Lennep

Auf Grund von Artikel 112 der Kirchenordnung der Ev. Kirche 
im Rheinland vom 10. Januar 2003 (KABL.2004, S.86), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 16. Januar 2020 (KABl.  
S. 42), beschließt die Kreissynode des Kirchenkreises Lennep 
die nachfolgende Satzung:

§ 1
Änderung

Die Satzung für den Kirchenkreis Lennep in ihrer aktuellen 
Fassung wird wie folgt geändert:
1. § 9 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Finanzausschuss zur Vorbereitung aller Finanzangele-
genheiten, insbesondere der Vorbereitung des kreis-
kirchlichen Haushalts und Einbringung in die Kreis-
synode. Zudem berät er den Kreissynodalvorstand 
bei der Einführung einer Finanzaufsicht, Vorbereitung 
der Genehmigung der gemeindlichen Haushalte und 
Analyse der Jahresabschlussunterlagen. Der Finanz-
ausschuss fungiert auch als Anlageausschuss.“ 

2. § 9 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. Finanzausschuss: 

fünf Mitglieder der Kreissynode oder deren Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter, drei sachkundige 
Gemeindemitglieder, Verwaltungsleitung oder Leitung 
der Finanzbuchhaltung oder Leitung der Superin-
tendentur des Verwaltungsamtes des Evangelischen 
Kirchenkreises Lennep. Die Mitglieder müssen zu dem 
in Artikel 109 Absatz 2 KO genannten Personenkreis 
gehören. 

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. des auf die Veröffentlichung im 
 Kirchlichen Amtsblatt folgenden Monats in Kraft.

Fortsetzung auf Seite 43
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Remscheid, den 14. November 2020
 Kirchenkreis Lennep
Siegel gez. Unterschriften

 Genehmigt
 Düsseldorf, den 20. Januar 2021
Siegel  Evangelische Kirche im Rheinland
 Das Landeskirchenamt

Erste Satzung
zur Änderung der Satzung des Diakonischen 

Werkes des Kirchenkreises Wesel

Die Kreissynode des Kirchenkreises Wesel hat auf Grund 
von Artikel 112 Absatz 1 in Verbindung mit den Artikeln 109 
und 111 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004, S. 86), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 10. Januar 2019 (KABl. 
2019, S. 58), folgende Satzung erlassen:

§ 1
Änderung

Die Satzung für das Diakonische Werk des Kirchenkreises 
Wesel vom 5. November 2016 (KABl. 2017, S. 210) wird wie 
folgt geändert:
1. Für § 4 wird die Überschrift „Aufgaben des Kreisdiako-

nieausschusses“ durch die Überschrift „Aufgaben des 
Kreissynodalbeauftragten für Diakonie“ ersetzt.

2. § 4 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„(1) Die Kreissynode bestellt zur fachlichen Begleitung 
der Arbeit des Diakonischen Werkes die Kreissynodal-
beauftragte oder den Kreissynodalbeauftragten für Dia-
konie. Die oder der Kreissynodalbeauftragte lädt min-
destens einmal jährlich die Diakoniekirchmeisterinnen 
und Diakoniekirchmeister bzw. die Vorsitzenden der 
Diakonieausschüsse der Kirchengemeinden und die in 
der Region tätigen Mitglieder des Diakonischen Werkes 
RWL ungeachtet des Sitzes ihres Rechtsträgers zu einem 
Informationsaustausch und zur Abstimmung der diako-
nischen Position ein. Hierdurch werden die Vorgaben 
des § 7 Diakoniegesetz erfüllt. Bei diesem Treffen sollen 
Anregungen und Empfehlungen aus den Gemeinden für 
die diakonische Arbeit im Kirchenkreis sowie aus dem 
Diakonischen Werk zur Förderung der Diakonie in den 
Gemeinden ausgetauscht werden. Die Geschäftsführung 
des Diakonischen Werkes nimmt an dem Austausch teil.“

3. § 4 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„(2) Die oder der Kreissynodalbeauftragte kann selbst-
ständig Anträge an die Kreissynode stellen.“

4. § 4 Absatz 3 wird gestrichen.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. des auf die Veröffentlichung folgenden 
Monats in Kraft.

Wesel, den 28. Juni 2019
 Kirchenkreis Wesel
Siegel gez. Unterschriften

 Genehmigt
 Düsseldorf, den 18. Januar 2021
Siegel  Evangelische Kirche im Rheinland
 Das Landeskirchenamt

Vergabe von Mitteln des Fonds der  
Evangelischen Kirche im Rheinland  

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
– Antragstermine 2021 –

1591972
Az. 49-14-2 Düsseldorf, 12. Januar 2021

Gemäß Abschnitt I „Allgemeine Bestimmungen“ Unterab-
schnitt I.5 „Antragsverfahren“ der neuen Richtlinien für die 
Vergabe des Fonds der Evangelischen Kirche im Rheinland 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (KABl. 2016, S. 139 ff.) 
werden für das Jahr 2021 folgende Antragstermine (Abgabe-
termine) festgesetzt:
1. Abgabetermin Frühjahrssitzung:

Samstag, den 20. Feb ruar 2021
Der Abgabetermin für die Herbstsitzung wird in der Früh-
jahrssitzung festgelegt.
Wir bitten, entsprechende Anträge in einfacher Ausfertigung 
schriftlich unter Verwendung des Vordrucks mit den erforder-
lichen Unterlagen über die Superintendentin/den Superinten-
denten des Kirchenkreises und mit der Stellungnahme des 
Kreissynodalvorstandes an den Diakonie Rheinland-Westfa-
len-Lippe e.V. zu richten. Anträge nach Richtlinienpunkt A 
bitten wir möglichst im Frühjahr zu beantragen.
Die Antragsvordrucke können bei den Superintendentinnen 
und Superintendenten, dem Landeskirchenamt und dem 
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. in Düsseldorf unter 
E-Mail an A.Wassermann@diakonie-rwl.de angefordert wer-
den.
Der Vergabe- bzw. Bewilligungsausschuss wird über die 
eingegangenen Anträge in seiner Frühjahrssitzung am Mitt-
woch, den 24. März 2021, beraten und entscheiden. Der 
Termin für die Herbstsitzung wird in der Frühjahrsitzung fest-
gelegt und danach veröffentlicht.

Das Landeskirchenamt

Fortsetzung von Seite 30
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Bekanntgabe neuer Kirchensiegel

1593964
Az. 03-17-31:15048 03-10-11:15048 
 Düsseldorf, 22. Januar 2021

Verband:  Evangelische Beratungsstelle 
Duisburg/Moers

Kirchenkreis: Duisburg
Umschrift des Kirchensiegels:  EVANGELISCHE 

BERATUNGSSTELLE 
DUISBURG|MOERS

mit Wirkung vom: 1. März 2021

Das Landeskirchenamt

1594075
Az. 03-11:15052 03-11:15054 
 Düsseldorf, 22. Januar 2021

Verband:  Verband Evangelischer Kinder-
tageseinrichtungen im Saarland

Kirchenkreis: Saar-West und Saar-Ost
Umschrift des Kirchensiegels:  Verband Evangelischer Kinder-

tageseinrichtungen im Saarland
mit Wirkung vom: 1. Januar 2021

Das Landeskirchenamt

Personal- und sonstige Nachrichten

Errichtung einer Pfarrstelle:
Beim K i rc h e n k re i s  A n  d e r  A g g e r  ist mit Wirkung vom 
1. Januar 2021 eine 17. Pfarrstelle, Entlastung der gemeind-
lichen Pfarstelleninhaber*innen, errichtet worden.

Der HERR ist nahe denen,  
die zerbrochenen Herzens sind,  

und hilft denen,  
die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Psalm 34,19 

Verstorben sind:

Pfarrer Joachim D e s e r n o  am 17. Dezember 2020 in 
Bad Kreuznach, zuletzt Pfarrer in der Kirchengemeinde  
Guldenbachtal im Kirchenkreis An Nahe und Glan, 
geboren am 20. Januar 1959 in Moers, ordiniert am  
11. Mai 1986 in Bad Kreuznach.
Pfarrer i.R. Adalbert G ö t t g e s  am 11. Dezember 
2020 in Mainz, zuletzt Pfarrer in der Kirchengemeinde  
Koblenz-Pfaffendorf, geboren am 4. Juni 1928 in Rheydt, 
ordiniert am 13. Juli 1958 in Oberhausen-Osterfeld.
Pfarrer i.R. Hermann Reinhard K o l b  am 28. Dezember 
2020 in Essen, zuletzt Pfarrer in der Versöhnungs-
kirchengemeinde Essen-Rüttenscheid, geboren am  
4. April 1937 in Mönchengladbach, ordiniert am  
23. Januar 1972 in Essen-Rüttenscheid.
Pfarrer i.R. Gerhard K o s l o w s k y  am 2. Januar 2021 
in Brühl, zuletzt Theologischer Kirchenrat im Landes-
kirchenamt Düsseldorf, geboren am 8. November 1931 
in Ratingen, ordiniert am 1. November 1959 in Stein-
bach.
Pfarrer i.R. Dietrich L e i s t  am 22. Dezember 2020 in 
Troisdorf, zuletzt Pfarrer in der Kirchengemeinde Nie-
derkassel, Kirchenkreis An Sieg und Rhein, geboren 
am 27. November 1942 in Magdeburg, ordiniert am  
11. Juni 1973.
Pfarrerin i.R. Karin Dorothea M e h l i s c h  am  
29. November 2020 in Bonn, zuletzt Pfarrerin in der 
 Kirchengemeinde Traben-Trarbach, geboren am 29. Ja-
nuar 1934 in Bad Godesberg, Kreis Bonn, ordiniert am 
23. Februar 1964 in Linn.
Pfarrer i.R. Willi S i e p e r  am 22. Dezember 2020 in 
Gummersbach, zuletzt Pfarrer in der Kirchengemein-
de Klaswipper, geboren am 8. November 1926 in 
Wuppertal-Barmen, ordiniert am 27. November 1955 in 
Oberhausen-Buchhausen.
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Pfarrstellenausschreibungen:
Die 2. Pfarrstelle des K i rc h e n k re i s e s  A l t e n k i rc h e n , 
ev. Religionslehre am Westerwald-Gymnasium Altenkirchen 
– ist ab dem 1. August 2021 durch den Kreissynodalvor-
stand neu zu besetzen. Der Stellenumfang beträgt 100 Pro-
zent und kann auch durch 2 Personen im eingeschränkten 
Dienst wahrgenommen werden. Der Religionsunterricht (24 
Wochenstunden) ist in der Sekundarstufe I und II zu erteilen. 
Der Kirchenkreis hat ein großes Interesse daran, dass auch 
eine engagierte seelsorgliche Arbeit initiiert bzw. aufgenom-
men wird. Bereitschaft zu ökumenischer Kooperation auch im 
Rahmen der Fachkonferenzen Religion und die Mitarbeit an 
Projekten des Schullebens wird erwartet. Von den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern wird Offenheit für neue Lernmethoden 
und die Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen im (reli-
gions-)pädagogischen Kontext erwartet. Von einer Wohnsitz-
nahme im Kirchenkreis wird ausgegangen. 
Die Pfarrstelle kann nur mit Personen besetzt werden, die die 
Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz haben.
Nähere Auskünfte erteilen der Schulreferent Pfarrer Martin 
Autschbach (Tel. 02681 8008-27 oder 8008-38) und Super-
intendentin Andrea Aufderheide. Bewerbungen sind inner-
halb von drei Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes an 
die Superintendentin des Ev. Kirchenkreises Altenkirchen, 
Andrea Aufderheide, Stadthallenweg 16, 57610 Altenkirchen, 
zu richten.

„Wir sind kein unbeschriebenes Blatt, aber wir möchten mit 
Ihnen gerne eine neue Seite aufschlagen.“
Die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde H e r s e l 
ist zum 1. Mai 2021 mit 100 Prozent Dienstumfang neu zu 
besetzen.
Hersel ist ein Ortsteil der Stadt Bornheim am Rhein im  Norden 
von Bonn. Die Gemeinde gehört zum Kirchenkreis Bonn. Die 
mehr als 3100 Mitglieder unserer Gemeinde verteilen sich 
auf die Bornheimer Stadtteile Hersel, Sechtem, Uedorf und 
Widdig sowie den kommunal zur Stadt Bonn gehörenden 
Ortsteil Buschdorf. Durch ausgewiesene Neubaugebiete 
kann die Gemeinde – insbesondere im Bereich junger Fami-
lien – durchaus noch wachsen.
Nachdem der langjährige Stelleninhaber, der in den vergan-
genen 20 Jahren auch als Superintendent tätig war, zum  
29. Februar 2020 in den Ruhestand verabschiedet wurde, hat 
der ehemalige Entlastungspfarrer die Stelle übernommen, 
geht aber seinerseits zum 30. April 2021 in den Ruhestand.
Die Arbeit der Pfarrer war lange durch das Amt des Super-
intendenten geprägt. Die Gemeinde wünscht sich des-
halb Neuorientierung und -ausrichtung. Wir suchen eine*n 
Pfarrer*in, ein Pfarrerehepaar mit Freude an den Gestaltungs-
möglichkeiten, die sich aus den anstehenden Veränderungen 
ergeben und mit der Bereitschaft, die damit verbundenen 
Prozesse im Team kreativ zu gestalten und die Menschen 
unserer Gemeinde dabei mitzunehmen.
Sie werden dabei auf eine lebendige Gemeinde treffen, die 
geprägt ist durch:
 ein verlässliches Presbyterium mit einer guten Mischung 

aus Erfahrung und neuem Schwung, das sich auf die 
Zusammenarbeit freut,

 ein motiviertes Team von hauptamtlich Mitarbeitenden 
(Gemeindepädagogin (100 Prozent), Gemeindesekretä-
rin im Gemeindebüro (50 Prozent), Erzieherinnen, zwei 
Kirchenmusiker*innen in Teilzeit, Küster (Vollzeit) in Hersel, 
Küsterin (Teilzeit) in Sechtem,

 engagierte Ehrenamtliche jeden Alters,
 intensive Jugendarbeit mit Schwerpunkt auf der Beglei-

tung von Konfirmand*innen. Dazu gehört die Durchfüh-
rung eines mehrtägigen Konfi-Camps in Kooperation mit 
der Nachbargemeinde Vorgebirge,

 einen Gemeindekindergarten in Bonn-Buschdorf und eine 
Kindertagesstätte in Bornheim-Sechtem,

 zwei Predigtstätten (Dreieinigkeitskirche, erbaut 1960 
in Hersel, und Gemeindezentrum Arche, erbaut 1997 in 
Sechtem).

Sie passen gut zu uns, wenn Sie:
 gerne im Team arbeiten, die haupt- und ehrenamtlichen 

Ressourcen der Gemeinde wertschätzen und diese aus 
Überzeugung einbeziehen,

 den Menschen mit ihren Sinn- und Lebensfragen auf-
merksam zuhören und auch Kritik und Erwartungen der 
Kirche gegenüber Raum geben,

 das Gemeindeleben mit eigenen Ideen weiterentwickeln 
wollen, dabei Neues ausprobieren möchten und andere 
dafür begeistern können,

 unseren Schwerpunkt Kinder-, Jugend- und Konfir-
mand*innenarbeit engagiert mittragen,

 Freude daran haben, das Wort Gottes in der heutigen Zeit 
den Menschen nahe zu bringen und sie zu begleiten,

 Kompetenzen bei der Leitung von Mitarbeitenden und 
Gremien mitbringen,

 bereit sind, die Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde 
Vorgebirge zu intensivieren,

 offen für ein ökumenisches Miteinander vor Ort sind.
Zu Ihren Aufgaben gehören außerdem:
 Schulgottesdienste,
 Gottesdienste und religionspädagogische Begleitung in 

den Kindergärten,
 monatliches Gottesdienstangebot (Musik und Wort) in der 

katholischen Aegidienkapelle in Bonn-Buschdorf,
 monatlicher Gottesdienst im Seniorenheim St. Angela in 

Hersel.
Darauf dürfen Sie sich freuen:
 eine landschaftlich reizvolle Umgebung zwischen Rhein 

und Vorgebirge,
 optimale Infrastruktur und Verkehrsanbindung,
 die Nähe zu den Städten Bonn und Köln,
 eine Vielzahl von kulturellen, schulischen und beruflichen 

Möglichkeiten,
 bei Bedarf: ein großes Pfarrhaus mit Garten und separa-

tem Pfarrbüro,
 mehrere Prädikant*innen und vor Ort wohnhafte Funkti-

onspfarrer sowie Pfarrer i.R. zur Entlastung im Predigt-
dienst.

Der Kirchenkreis Bonn erarbeitet zur Zeit partizipativ das 
Pfarrstellenrahmenkonzept 2030. Gerne möchten wir uns 
mit Ihnen in diesen Prozess konstruktiv einbringen. Ebenso 
gilt es, die finanziellen und strukturellen Zukunftsthemen, an 
denen auch die Kirchengemeinde Hersel Anteil hat, gemein-
sam mit dem Presbyterium zu bearbeiten.
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Für Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen das 
Mitglied des Presbyteriums, Herr Matthias Braun, Tel. 02222 
923622 oder 0157 76028943, E-Mail: matthias.braun@ekir.de,  
oder der aktuelle Stelleninhaber, Pfarrer Ingo Siewert, Tel. 
02222 951120, E-Mail: ingo.siewert@ekir.de, gerne zur Ver-
fügung.
Auf die Pfarrstelle können sich Personen bewerben, die die 
Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz haben. 
Die Bewerbungsfrist beträgt drei Wochen ab Erscheinungs-
datum dieses Amtsblattes.
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken konnten und freuen 
uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an das Presbyterium 
der Evangelischen Kirchengemeinde Hersel über den Super-
intendenten des Kirchenkreises Bonn, Pfarrer Dietmar Pisto-
rius, Adenauerallee 37, 53113 Bonn, richten.

Wir sind:
die E m m a u s - K i rc h e n g e m e i n d e  i n  W i l l i c h  (7500 
Gemeindemitglieder, drei Pfarrbezirke) am linken Niederrhein 
im Städte-Dreieck Düsseldorf, Krefeld und Mönchenglad-
bach gelegen.
Die Stadt Willich ist Zuzugsgebiet für junge Familien und 
Menschen, die es ruhig und grün lieben, aber die Nähe zu 
großen Städten nicht missen wollen.
Wir sind eine lebendige Gemeinde mit vielfältigen Angeboten 
und vielen engagierten Ehrenamtlichen. Schwerpunkte unse-
rer Gemeindearbeit sind Gottesdienst in unterschiedlicher 
Gestalt, Kirchenmusik, Jugendarbeit und bürgerschaftliches 
Engagement in Kindergärten, OGS, Bücherei, Begegnungs-
zentrum KRUMM und Netzwerkarbeit.
Wir suchen:
zum nächst möglichen Zeitpunkt eine Pfarrerin/einen Pfarrer 
für die 3. Pfarrstelle (100 Prozent), die die Stadtteile Neersen 
und Wekeln umfasst. Langfristige Begleitung der Menschen 
in allen Lebenslagen ist uns überaus wichtig, deshalb suchen 
wir einen seelsorglich kompetenten, vertrauensvollen Men-
schen, der an einer dauerhaften Aufgabe interessiert ist. Da 
wir eine große Gemeinde sind, mit über 40 Mitarbeitern und 
sehr vielen Ehrenamtlichen, ist Bereitschaft zur Teamarbeit 
unabdingbar. Insbesondere freuen wir uns über die Fortset-
zung der Kooperation mit den hauptamtlichen Jugendmit-
arbeitern, die im Bereich des Konfirmadenunterrichts eine 
lange Tradition hat.
Bei uns kann man auf Menschen zugehen, neue Ideen 
einbringen (z. B. für besondere Gottesdienstformen oder 
Angebote für das „mittlere“ Alter), Schritte auf den Weg zur 
Ökumene wagen und sachliche Kritik annehmen und üben. 
Die Gottesdienste finden am Samstagabend und Sonntag in 
Rotation durch die drei Kirchen statt.
Der Eintritt des einen Kollegen in den Ruhestand (voraus-
sichtlich 2022) und die in Zukunft zu erwartende veränderte 
Situation im Blick auf Pfarrstellen, Gemeindegliederzahlen 
und finanzielle Ressourcen bestimmen schon heute die Dis-
kussion im Presbyterium und fordern von der Bewerberin/
dem Bewerber Bereitschaft zur Innovation, Kooperation und 
konstruktivem Diskurs.
Wollen Sie mit uns die Gemeinde lebendig und zukunftsfähig 
erhalten?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Wir bieten:
einen Pfarrbezirk, in dem neben lange verwurzelten Gemein-
demitgliedern viele junge Familien ein neues Zuhause gefun-

den haben, ein Presbyterium und Kollegen, die offen und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten, engagierte haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim 
Erhalt und Ausbau des lebendigen Gemeindelebens mithel-
fen und ein Pfarrhaus (Baujahr 2002) neben der Kirche in 
Neersen mit eigenem Garten. 
Auf die Pfarrstelle können sich Personen bewerben, die die 
Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz haben.
Informationen erteilt der Vorsitzende des Presbyteriums, 
Pfarrer Rolf Klein, Tel. 02154 427340, oder der stellver-
tretende Vorsitzende des Presbyteriums, Frank Mielke, Tel. 
0177 7719817. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte 
innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung über die 
Superintendentin des Kirchenkreises Krefeld-Viersen, An 
der Pauluskirche 1, 47803 Krefeld, an das Presbyterium der 
Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde.

Der K i rc h e n k re i s  a n  L a h n  u n d  D i l l  sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Pfarrerin/einen Pfarrer zur 
Besetzung der neu errichteten 8. kreiskirchlichen Pfarrstelle 
zur Entlastung des Assessors mit einem Dienstumfang von 
75 Prozent (unbefristet).
Der Pfarrdienst soll in die Kirchengemeinde Wettenberg ein-
gebracht werden, die zum 1. Januar 2021 aus drei bislang 
eigenständigen Kirchengemeinden innerhalb der Kommune 
Wettenberg (ca. 12.500 Einwohner) neu gebildet wurde. 
Durch den Ruhestand einer Kollegin hat unsere fusionierte 
Gemeinde mit rund 5800 Gemeindemitgliedern nur noch zwei 
volle Pfarrstellen. Beide Pfarrpersonen leiten gemeinsam mit 
engagiert mitarbeitenden Presbyterinnen und Presbytern des 
Bevollmächtigtenausschusses die Gemeinde. Die Kirchen-
gemeinde ist lutherisch geprägt.
Wir suchen eine Pfarrperson, die an der Gestaltung der neuen 
Kirchengemeinde in kreativer Weise innovativ mitwirkt und 
sich mit ihren Gaben in die Gemeindearbeit in ihrer ganzen 
Breite – vor allem in den „klassischen“ Arbeitsfeldern – fröh-
lich, zugewandt und zuverlässig einbringt.
Wir freuen uns über eine am Evangelium wie an den Fragen 
unserer Zeit orientierten Pfarrperson, die den Menschen mit 
Offenheit und Wertschätzung begegnet und Kontakt zu ihnen 
aufbaut und pflegt.
Unsere Kirchengemeinde ist in verschiedener Hinsicht gut 
aufgestellt: Im Kinder- und Jugendbereich engagieren sich 
zwei Jugendmitarbeiterinnen und ein Diakon. In unseren drei 
Pfarrbüros arbeiten zwei Sekretärinnen. Die Kirchenmusik 
lebt unter anderem durch zwei engagierte Chöre. Zudem 
ergeben sich mit vier schönen denkmalgeschützten Kirchen 
in den drei räumlich relativ nah zueinander gelegenen Ortstei-
len mit jeweiligem Gemeindezentrum vielfältige Gestaltungs-
räume in Verkündigung, Seelsorge und Gemeindeleben.
Wettenberg liegt natur- und erholungsnah zum Krofdorfer 
Forst wie zur Lahn. Die Universitäts- und Kreisstadt Gießen 
ist unmittelbar benachbart, die Städte Wetzlar, Marburg 
sowie Frankfurt (45 min) sind gut erreichbar. Die Infrastruktur 
ist gut ausgebaut (Kindertagesstätten, Schulen, ärztliche 
Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten). Es gibt eine sehr gute 
Busanbindung nach Gießen. Unsere Kommune ist in Politik 
und Gesellschaft von Menschen geprägt, die engagiert das 
Zusammenleben gestalten und uns als Ortskirche auch in 
über 80 Vereinen in anspruchsvoller Weise herausfordern.
Warum sich für eine rheinische Gemeinde im einzigen rhei-
nischen Kirchenkreis im Bundesland Hessen interessieren? 
Weil wir der Meinung sind, dass unsere hiesigen Kirchen-
gemeinden mit ihren engagierten Mitgliedern, historischen 
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Kirchen und ihrer traditionsreichen wie neu entwickelten 
lebendigen Gemeindearbeit Raum für einen erfüllenden, 
qualifizierten Pfarrdienst bieten können. Auch privat kann 
das Leben im mittelhessischen Raum den Erwartungen ent-
gegenkommen. Dies gilt im Gesamten auch für die Gemeinde 
Wettenberg.
Bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung sind wir gerne 
behilflich.
Die Pfarrstelle kann nur mit Personen besetzt werden, die die 
Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz haben.
Bei Interesse fragen Sie gerne nach: Pfarrer Christoph Schaaf 
(0641 83210) und Pfarrerin Alexandra Hans (06406 3773), 
ebenso Superintendent Pfarrer Dr. Hartmut Sitzler (06441 
4009 33). Wir geben gerne nähere Auskunft.
Die Bewerbungsfrist beträgt drei Wochen ab dem Erscheinen 
des Amtsblattes. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den  
Ev. Kirchenkreis an Lahn und Dill, Superintendent Dr. Hartmut 
Sitzler, Turmstraße 34, 35578 Wetzlar, oder digital an: super-
intendentur.lahnunddill@ekir.de.

Wir suchen eine Pfarrerin/einen Pfarrer für die pfarramtlich 
verbundenen Kirchengemeinden Wa l d s o l m s - N o rd  und 
S c h ö f f e n g r u n d . Der Gemeindepfarrer ist zum neuen 
Superintendenten des Kirchenkreises an Lahn und Dill 
gewählt worden. Deshalb ist nun in unseren Gemeinden zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine zweite Pfarrstelle (100 Pro-
zent) zu seiner Entlastung zu besetzen.
Wir suchen eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer mit Herz und 
Freude an der Gemeindearbeit in ihrer ganzen Breite. Unsere 
Gemeinden sind bodenständig, reformiert und offen. Sie 
freuen sich auf eine Pfarrerin/einen Pfarrer, die/der klar und 
verständlich predigt, persönlich verlässlich ist und sich Zeit 
für die Menschen nimmt. Wir besitzen sechs schöne alte 
Dorfkirchen, die wir lieben, und auch im übertragenen Sinne 
gehört bei uns die evangelische Kirche zum Dorf. In unseren 
Presbyterien sind wir neugierig, Sie mit Ihren Begabungen 
und Ideen kennen zu lernen. Wir freuen uns, wenn Sie sich 
mit viel Engagement und neuen Impulsen einbringen, aber 
wir gönnen Ihnen dabei auch freie Wochenenden und Privat-
leben.
Waldsolms und Schöffengrund liegen landschaftlich schön 
am Rand des Taunus südlich von Wetzlar. Ein Pfarrhaus 
 können wir Ihnen zwar zurzeit nicht anbieten, aber bei der 
Suche nach einer passenden Wohnung in unseren Gemein-
den  helfen wir gerne.
Die Pfarrstelle kann nur mit Personen besetzt werden, die die 
Wahlfähigkeit nach § 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz haben.
Wenn Sie sich für unsere Stelle interessieren, wenden Sie sich 
an Pfarrer Dr. Hartmut Sitzler (06085 2330). Wir geben gerne 
Auskunft. Die Bewerbungsfrist beträgt drei Wochen ab dem 
Erscheinen dieses Amtsblattes. Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an die Evangelischen Kirchengemeinden Waldsolms-
Nord und Schöffengrund über Superintendent Dr. Hartmut 
Sitzler, Evangelischer Kirchenkreis an Lahn und Dill, Turm-
straße 34, 35578 Wetzlar, oder digital an superintendentur.
lahnunddill@ekir.de.

Stellenausschreibungen:
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes)
Die Evangelische Kirchengemeinde K l e v e  sucht eine Lei-
terin/einen Leiter für die Kinder- und Jugendarbeit (m/w/d) 
(Gemeinde- und/oder Sozialpädagogin/-pädagoge, Diakonin/
Diakon, Bachelor of social Arts oder vergleichbare Qualifikati-

on) für eine unbefristete Vollzeitstelle mit 39 Wochenstunden. 
Wir sind eine Kirchengemeinde mit ca. 7900 Gemeinde-
mitgliedern, drei Pfarrstellen und vielfältigen Angeboten für 
Kinder und Jugendliche (Krabbelgruppen, KiTa, Kinderkirche, 
Kinder- und Jugendchöre). Wir wünschen uns in einer Zeit mit 
vielen Veränderungen eine lebendige Kinder- und Jugend-
arbeit mit neuen Impulsen. Dabei ist uns die Vernetzung aller 
Angebote für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde 
wichtig! Wir bieten:
– eine gut ausgestattete Jugendarbeit (Fahrzeug, Kanus, 

IT-Anlage, Bandausstattung),
– die Chance, ein neues Jugendzentrum (ca. 250 m²) mit 

Leben zu füllen,
– motivierte ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende.
Die Aufgabenbereiche in unserem Jugendzentrum, dem effa 
umfassen:
– Arbeit mit Gruppen,
– Durchführung von Projekten und Freizeiten,
– Einbindung in die Konfirmandenarbeit,
– Entwicklung von spirituellen Angeboten mit unterschied-

lichen Teams,
– Aufbau eines Jugendgottesdienstes,
– erlebnispädagogische Angebote,
– Gewinnung, Begleitung und Qualifizierung von ehrenamt-

lich Mitarbeitenden,
– Angebote im Rahmen der Teiloffenen Tür,
– Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Trägern der 

offenen Jugendarbeit.
Zur Jugendarbeit unserer Kirche gehört neben dem Jugend-
zentrum effa ein wassersportliches Angebot (Segeln, Jugend-
schoner Exodus), das ehrenamtlich getragen und vom Pres-
byterium verantwortet wird. 
Wir wünschen uns eine kontaktfreudige und aufgeschlossene 
Persönlichkeit, die
– durch ihre Gaben und Erfahrungen unsere Kinder- und 

Jugendarbeit mitgestaltet und weiterentwickelt,
– gerne mit anderen Mitarbeitenden zusammenarbeitet,
– Glauben und Gemeinschaft stärkt,
– ihre Beziehung zu Jesus Christus glaubwürdig lebt und 

zeitgemäß weitergibt,
– mit kirchlichen Strukturen vertraut ist,
– Medienkompetenz besitzt,
– einen Führerschein B/BE hat.
Es wird die Bereitschaft zu theologischer Nachqualifizierung 
erwartet, falls keinerlei theologisch-kirchliche Ausbildung 
mitgebracht wird. Die Bezahlung erfolgt nach BAT/KF mit den 
im öffentlichen Dienst üblichen zusätzlichen Leistungen, u.a. 
betriebliche Altersvorsorge. Bewerbungen richten Sie bitte 
an das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde 
Kleve, Feldmannstege 4, 47533 Kleve. Die Einstellung erfolgt 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Informationen über unsere 
Kirchengemeinde und Kinder- und Jugendarbeit gibt es im 
Internet unter kleve.ekir.de. Rückfragen beantwortet gerne 
Pfarrer Georg Freuling, Georg.Freuling@ekir.de, oder 02821 
8362155.
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Das Rechnungsprüfungsamt der R e c h n u n g s p r ü f u n g s -
s t e l l e  R h e i n - R u h r- Wu p p e r  sucht zum nächstmög-
lichen Termin eine Rechnungsprüferin/einen Rechnungsprü-
fer (m/w/d). 
Die Rechnungsprüfungsstelle ist eine unabhängige, selbst-
ständige kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
wirkt an der Erfüllung des kirchlichen Auftrags der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland mit. Das Rechnungsprüfungsamt 
mit Sitz in Velbert prüft die gesamte Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Wirtschaftsführung sowie die Vermögens- 
und Finanzverwaltung ihrer angeschlossenen Kirchenkreise 
(Düsseldorf-Mettmann, Essen, Lennep, Leverkusen, Nieder-
berg, Leverkusen, An der Ruhr, Solingen und Wuppertal), 
deren Kirchengemeinden und Einrichtungen sowie weitere 
kirchliche Rechtsträger. Velbert liegt im Nordosten des Krei-
ses Mettmann inmitten der Zentren Düsseldorf, Essen und 
Wuppertal. 
Wir erwarten insbesondere: 
– fundierte Kenntnisse in der kaufmännischen Buchführung 

mit der Fähigkeit, Jahresabschlüsse der kirchlichen Kör-
perschaften zu prüfen und zu analysieren, die nach dem 
Neuen Kirchlichen Finanzwesen (NKF) erstellt werden und 
möglichst eine besondere Qualifikation im Bereich der 
Bilanzbuchhaltung, 

– Initiative, Selbstständigkeit, Kooperations- und Kommu-
nikationsbereitschaft, analytisches Denk- und Urteils-
vermögen, Flexibilität, hohe Einsatz- und Leistungsbereit-
schaft sowie Durchsetzungsvermögen,

– verbindliches, freundliches und souveränes Auftreten 
sowie eine offene und loyale Persönlichkeit,

– Bereitschaft und Fähigkeit, zusammen mit der Leitung 
und den sechs Mitarbeitenden vertrauensvoll und eng 
zusammenzuarbeiten,

– sichere MS-Office-Kenntnisse,
– Bereitschaft zur Nutzung des privateigenen PKW für 

Dienstreisen,
– Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-

gen (auch mehrtägig).
Die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienstes (Zweite Verwaltungsprüfung oder 
ein gleichgestellter Abschluss) ist wünschenswert. 
Die Vollzeitstelle wird im Angestelltenverhältnis unbefristet 
besetzt und ist dotiert nach Entgeltgruppe 12 BAT-KF (in 
Anlehnung an den TVöD – kommunale Fassung) incl. kirch-
licher Altersvorsorge. Die Eingruppierung erfolgt entspre-
chend der persönlichen Qualifikation. 
Die Rechnungsprüfungsstelle fördert die berufliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern; Bewerbungen von Frau-
en werden daher ausdrücklich begrüßt. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt. 
Es wäre wünschenswert, dass Bewerber/innen bei einer 
möglichen Tätigkeit die Bereitschaft zeigen zur Mitwirkung an 
der Umsetzung des evangelischen Profils. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit aussa-
gefähigen Unterlagen bis zum 28. Februar 2021 an den stv. 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper, 
Herrn Michael Stitz, Flandersbacher Weg 6, 42549 Velbert, 
oder per E-Mail (PDF-Datei) an stitz@rps-rhein-ruhr-wupper.
de, richten. 
Für Fragen steht Ihnen Herr Stitz unter der Tel.-Nr. 02051 
80170-12 gerne zur Verfügung.




